
STADT HERINGEN/HELME 
 

Beschlussvorlage Nr. 32/2024 
 

 

Bezeichnung der Beschlussvorlage: 
 

Vorabstimmung zur geplanten Aufstellung eines 
Bebauungsplanes im Bereich "Triftstraße“ (Stadt 
Heringen/Helme) der Landgemeinde Stadt 
Heringen/Helme  

Hauptverantwortlicher Fachbereich: 
Bearbeiter 
 

Kämmerei 
Kämmerer 

Beratungsfolge: 
Mit welchem Personenkreis wurde die 
Beschlussvorlage beraten (Datum) 
bzw. 
mit welchem Personenkreis soll sie beraten 
werden? 
 

Status       Datum            Ausschuss 
(Ö/N) 
N       04.07.2024   Bauausschuss 
Ö               22.07.2024   Stadtrat 
 

 

1. Rechtsgrundlage: 
 
 

erstmal keine 

2. Welche Beschlüsse müssen aufgrund der  
o. g. Beschlussvorlage aufgehoben bzw. ergänzt 
werden? 

Keine 

3. Finanzielle Auswirkungen und Folgekosten 
Welche absehbaren finanziellen Auswirkungen hat 
die Beschlussvorlage? Welche Folgekosten sind 
zu erwarten? 
 

keine 
 

4. Termin des Inkrafttretens: 
 

sofort  
 
 

5. Soll der Beschluss veröffentlicht werden? 
 

Ja 

6. Beschlussumsetzung 
Termin: 
 

Sofort 
 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Heringen/Helme beschließt in seiner öffentlichen Sitzung: 
a) Die städtebauliche Entwicklung im südlichen Bereich der Triftstraße, in dem gemäß Anlage zu 
diesem Beschluss markierten Bereich, mit dem Ziel einer Wohnbauflächenerweiterung der Stadt 
Heringen wird grundsätzlich befürwortet.  
b) In Vorbereitung der Einleitung eines Bauleitplanverfahrens für Wohnbauflächen im Bereich 
"Triftstraße“ Stadt Heringen/Helme sollen Abstimmungsgespräche mit den zuständigen Behörden des 
Landratsamtes Nordhausen sowie dem Thüringer Landesverwaltungsamt über die Art des 
Planverfahrens sowie die Größe des Plangebietes durchgeführt werden. 
c) Mit der Vorabstimmung zum o.a. Planungsziel wird die Verwaltung der Landgemeinde in 
Zusammenarbeit mit dem Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn, K. – Kollwitz – Straße 9, 99734 
Nordhausen beauftragt. 
d) Nach erfolgter Abstimmung wird der Stadtrat über die Einleitung eines Bauleitplanverfahrens 
entscheiden. 



 2 
 
 
 

Begründung: 
 
Der Landgemeinde Stadt Heringen/Helme liegt ein Antrag potenzieller Bauherren vor, im südlichen 
Bereich der Triftstraße, angrenzend an die Bebauung der Ortslage, ein Einfamilienhaus zu errichten. Die 
Flächen des potenziellen Baugrundstückes befinden sich im Außenbereich gem. § 35 BauGB. Eine 
Baugenehmigung für diese Flächen, außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage, kann nicht in 
Aussicht gestellt werden. Um Baurecht in diesem Bereich zu schaffen, ist die Durchführung eines 
Bauleitplanverfahrens (Aufstellung eines Bebauungsplans oder einer Ergänzungssatzung) durch die 
Landgemeinde Stadt Heringen/Helme erforderlich. 
 
Vor Einleitung dieses städtebaulichen Planverfahrens soll mit den zuständigen Behörden des 
Landratsamtes Nordhausen und des Thüringer Landesverwaltungsamtes abgestimmt werden, welches 
Bauleitplanverfahren durch die Stadt Heringen/Helme angewendet werden sollte und in welcher 
Größenordnung die Entwicklung einer möglichen Wohnbau-Erweiterungsfläche genehmigungsfähig 
wäre. 
 
Die Flächen des potenziellen Plangebietes liegen nicht in naturschutzfachlichen oder wasserrechtlichen 
Schutzgebiet und können prinzipiell über die Triftstraße erschlossen werden.  
 
Im Flächennutzungsplan Heringen aus dem Jahre 1995 wird für das potenzielle Plangebiet keine 
Baufläche dargestellt. Der Flächennutzungsplan müsste im Parallelverfahren geändert werden. In dem 
Zuge kann über die gleichzeitige Aufhebung von Wohnbauflächendarstellungen (Erweiterungen) im 
südlichen Bereich der Ortslage Heringen entschieden werden, auf denen bisher keine bauliche 
Entwicklung zu Wohnzwecken umgesetzt werden konnte. 
 
 

 
 
Beratungsergebnis: 
 
Gremium: Stadtrat Heringen/Helme   Sitzung am    22.07.2024   TOP  26 
 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Stadtrats:  16 Soll-Stimmen 

         Ist-Stimmen 

         Ja-Stimmen 

          Nein-Stimmen 

           Stimmenthaltungen 

persönlich beteiligt 
nach § 38 ThürKO:   ______________________________________________ 

 
 

  x Laut Beschlussvorschlag      □ Abweichender Beschluss 

                          (s. Anlage) 
 
Heringen, den 
 
 
 
 
Matthias Marquardt 
Bürgermeister 


